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RS OGH 1972/11/15 13Os69/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1972

Norm

StPO §342

Rechtssatz

Das Urteil im Geschwornenverfahren bringt keine selbständige Aussage über die der Entscheidung zugrunde gelegten

Fakten, hat also nur die an die Geschwornen gerichteten Fragen samt Antwort zu enthalten.

Entscheidungstexte

13 Os 69/72
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